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1. Vergütung, Zahlung, Leistungsschutz, Termine 

1.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird die Vergütung nach Aufwand zu den bei Ver-
tragsschluss allgemein gültigen Preisen des Anbieters berechnet. Vergütungen sind 
grundsätzlich Netto-Preise zuzüglich gesetzlich anfallender Umsatzsteuer.  

 Der Anbieter kann monatlich abrechnen. Werden Leistungen nach Aufwand vergütet, do-
kumentiert der Anbieter die Art und Dauer der Tätigkeiten und übermittelt diese Doku-
mentation mit der Rechnung.   

1.2 Alle Rechnungen sind grundsätzlich spätestens 14 Kalendertage nach Zugang frei Zahlstel-
le ohne Abzug zu zahlen. 

1.3 Der Kunde kann wegen Mängeln nur aufrechnen oder Zahlungen zurückbehalten, soweit 
ihm tatsächlich Zahlungsansprüche wegen Sach- oder Rechtsmängeln der Leistung zuste-
hen. Wegen sonstiger Mängelansprüche kann der Kunde Zahlungen nur zu einem unter 
Berücksichtigung des Mangels verhältnismäßigen Teil zurückbehalten. Ziffer 4.1 gilt ent-
sprechend. Der Kunde hat kein Zurückbehaltungsrecht, wenn sein Mangelanspruch ver-
jährt ist. Im Übrigen kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Forderungen aufrechnen oder eine Zurückbehaltung ausüben. 

1.4 Der Anbieter behält sich das Eigentum und einzuräumende Rechte an den Leistungen bis 
zur vollständigen Bezahlung der geschuldeten Vergütung vor, berechtigte Mängeleinbe-
halte gemäß Ziffer 1.3. Satz 2 werden berücksichtigt. Weiterhin behält sich der Anbieter 
das Eigentum vor bis zur Erfüllung aller seiner Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit 
dem Kunden.  

 Der Anbieter ist berechtigt, für die Dauer eines Zahlungsverzugs des Kunden diesem die 
weitere Nutzung der Leistungen zu untersagen. Dieses Recht kann der Anbieter nur für ei-
nen angemessenen Zeitraum geltend machen, in der Regel höchstens für 6 Monate. Darin 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag. § 449 Abs. 2 BGB bleibt unberührt.  

 Geben der Kunde oder dessen Abnehmer die Leistungen zurück, liegt in der Entgegen-
nahme der Leistungen kein Rücktritt des Anbieters, außer er hat den Rücktritt ausdrücklich 
erklärt. Gleiches gilt für die Pfändung der Vorbehaltsware oder von Rechten an der Vorbe-
haltsware durch den Anbieter.  

 Gegenstände unter Eigentums- oder Rechtsvorbehalt darf der Kunde weder verpfänden 
noch sicherungsübereignen. Dem Kunden ist nur als Wiederverkäufer eine Weiterveräuße-
rung im gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Bedingung gestattet, dass dem Anbieter 
vom Kunden dessen Ansprüche gegen seine Abnehmer im Zusammenhang mit der Wei-
terveräußerung wirksam abgetreten worden sind und der Kunde seinem Abnehmer das 
Eigentum unter Vorbehalt der Zahlung überträgt. Der Kunde tritt durch den vorliegenden 
Vertragsabschluss seine künftigen Ansprüche im Zusammenhang mit solchen Veräuße-
rungen gegen seine Abnehmer sicherungshalber an den Anbieter ab, der diese Abtretung 
hiermit annimmt.  
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 Soweit der Wert der Sicherungsrechte des Anbieters die Höhe der gesicherten Ansprüche 
um mehr als 20 % übersteigt, wird der Anbieter auf Wunsch des Kunden einen entspre-
chenden Anteil der Sicherungsrechte freigeben.   

1.5  Der Kunde ist verpflichtet, bei einer zulässigen Übertragung von Nutzungsrechten an Lie-
ferungen und Leistungen dem Empfänger deren vertraglich vereinbarte Beschränkungen 
aufzuerlegen. 

1.6 Gleicht der Kunde eine fällige Forderung zum vertragsgemäßen Zahlungstermin ganz oder 
teilweise nicht aus, kann der Anbieter vereinbarte Zahlungsziele für alle Forderungen wi-
derrufen. Der Anbieter ist ferner berechtigt, weitere Leistungen nur gegen Vorkasse oder 
gegen Sicherheit durch Erfüllungsbürgschaft eines in der Europäischen Union zugelasse-
nen Kreditinstituts oder Kreditversicherers vorzunehmen. Die Vorkasse hat den jeweiligen 
Abrechnungszeitraum oder – bei Einmalleistungen – deren Vergütung zu umfassen. 

1.7 Bei wirtschaftlichem Unvermögen des Kunden, seine Pflichten gegenüber dem Anbieter zu 
erfüllen, kann der Anbieter bestehende Austauschverträge mit dem Kunden durch Rück-
tritt, Dauerschuldverhältnisse durch Kündigung fristlos beenden, auch bei einem Insol-
venzantrag des Kunden. § 321 BGB und § 112 InsO bleiben unberührt. Der Kunde wird den 
Anbieter frühzeitig schriftlich über eine drohende Zahlungsunfähigkeit informieren. 

1.8 Feste Leistungstermine sollen ausschließlich ausdrücklich in dokumentierter Form verein-
bart werden. Die Vereinbarung eines festen Leistungstermins steht unter dem Vorbehalt, 
dass der Anbieter die Leistungen seiner jeweiligen Vorlieferanten rechtzeitig und ver-
tragsgemäß erhält. 

2. Zusammenarbeit, Mitwirkungspflichten, Vertraulichkeit 

2.1 Kunde und Anbieter benennen jeweils einen verantwortlichen Ansprechpartner. Die 
Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Anbieter erfolgt, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, über diese Ansprechpartner. Die Ansprechpartner haben alle mit der Ver-
tragsdurchführung zusammenhängenden Entscheidungen unverzüglich herbeizuführen. 
Die Entscheidungen sind verbindlich zu dokumentieren.   

2.2 Der Kunde ist verpflichtet, den Anbieter soweit erforderlich zu unterstützen und in seiner 
Betriebssphäre alle zur ordnungsgemäßen Auftragsausführung erforderlichen Vorausset-
zungen zu schaffen. Dazu wird er insbesondere notwendige Informationen zur Verfügung 
stellen und nach Möglichkeit einen Remotezugang auf das Kundensystem ermöglichen. 
Soweit aus Sicherheits- oder sonstigen Gründen ein Remotezugang nicht möglich ist, ver-
längern sich davon betroffene Fristen angemessen; für weitere Auswirkungen werden die 
Vertragspartner eine angemessene Regelung vereinbaren. Der Kunde sorgt ferner dafür, 
dass fachkundiges Personal für die Unterstützung des Anbieters zur Verfügung steht.  

 Soweit im Vertrag vereinbart ist, dass Leistungen vor Ort beim Kunden erbracht werden 
können, stellt der Kunde auf Wunsch des Anbieters unentgeltlich ausreichende Arbeits-
plätze und Arbeitsmittel zur Verfügung. 
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2.3 Der Kunde hat Mängel unverzüglich in nachvollziehbarer und detaillierter Form unter An-
gabe aller für die Mängelerkennung und -analyse zweckdienlichen Informationen schrift-
lich zu melden. Anzugeben sind dabei insbesondere die Arbeitsschritte, die zum Auftreten 
des Mangels geführt haben, die Erscheinungsform sowie die Auswirkungen des Mangels. 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden dafür die entsprechenden Formulare und 
Verfahren des Anbieters verwendet. 

2.4 Die Vertragspartner sind verpflichtet, über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie 
über sonstige als vertraulich bezeichnete Informationen, die im Zusammenhang mit der 
Vertragsdurchführung bekannt werden, Stillschweigen zu wahren. Die Weitergabe solcher 
Informationen an Personen, die nicht an dem Abschluss, der Durchführung oder Abwick-
lung des Vertrags beteiligt sind, darf nur mit schriftlicher Einwilligung des jeweils anderen 
Vertragspartners erfolgen. Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet diese Verpflichtung 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Bekanntwerden der jeweiligen Information, bei Dauer-
schuldverhältnissen jedoch nicht vor deren Beendigung.  

 Die Vertragspartner werden diese Verpflichtungen auch ihren Mitarbeitern und eventuell 
eingesetzten Dritten auferlegen. 

2.5 Den Vertragspartnern ist bekannt, dass eine elektronische und unverschlüsselte Kommu-
nikation (z.B. per E-Mail) mit Sicherheitsrisiken behaftet ist. Bei dieser Art der Kommunika-
tion werden sie daher keine Ansprüche geltend machen, die durch das Fehlen einer Ver-
schlüsselung begründet sind, außer soweit zuvor eine Verschlüsselung vereinbart worden 
ist. 

3. Störungen bei der Leistungserbringung 

3.1 Wenn eine Ursache, die der Anbieter nicht zu vertreten hat, einschließlich Streik oder Aus-
sperrung, die Termineinhaltung beeinträchtigt („Störung“), verschieben sich die Termine 
um die Dauer der Störung, erforderlichenfalls einschließlich einer angemessenen Wieder-
anlaufphase. Ein Vertragspartner hat den anderen Vertragspartner über die Ursache einer 
in seinem Bereich aufgetretenen Störung und die Dauer der Verschiebung unverzüglich zu 
unterrichten. 

3.2 Erhöht sich der Aufwand aufgrund einer Störung, kann der Anbieter auch die Vergütung 
des Mehraufwands verlangen, außer der Kunde hat die Störung nicht zu vertreten und de-
ren Ursache liegt außerhalb seines Verantwortungsbereichs. 

3.3 Wenn der Kunde wegen nicht ordnungsgemäßer Leistung des Anbieters vom Vertrag zu-
rücktreten und / oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen kann oder solches be-
hauptet, wird der Kunde auf Verlangen des Anbieters innerhalb angemessen gesetzter 
Frist schriftlich erklären, ob er diese Rechte geltend macht oder weiterhin die Leistungser-
bringung wünscht. Bei einem Rücktritt hat der Kunde dem Anbieter den Wert zuvor beste-
hender Nutzungsmöglichkeiten zu erstatten; gleiches gilt für Verschlechterungen durch 
bestimmungsgemäßen Gebrauch.  
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 Gerät der Anbieter mit der Leistungserbringung in Verzug, ist der Schadens- und Aufwen-
dungsersatz des Kunden wegen des Verzugs für jede vollendete Woche des Verzugs be-
schränkt auf 0,5 % des Preises für den Teil der vertraglichen Leistung, der auf Grund des 
Verzugs nicht genutzt werden kann. Die Verzugshaftung ist begrenzt auf insgesamt 
höchstens 5 % der Vergütung für sämtliche, vom Verzug betroffene vertragliche Leistun-
gen; bei Dauerschuldverhältnissen bezogen auf die Vergütung für die jeweils betroffenen 
Leistungen für das volle Kalenderjahr. Ergänzend und vorrangig gilt ein bei Vertragsab-
schluss vereinbarter Prozentsatz der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergütung. Dies 
gilt nicht, soweit ein Verzug auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Anbieters beruht. 

3.4  Bei einer Verzögerung der Leistung hat der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen ein Rücktrittsrecht nur, wenn die Verzögerung vom Anbieter zu vertreten ist. 
Macht der Kunde wegen der Verzögerung berechtigt Schadens- oder Aufwendungsersatz 
statt der Leistung geltend, so ist er berechtigt, für jede vollendete Woche der Verzögerung 
1 % des Preises für den Teil der vertraglichen Leistung zu verlangen, der auf Grund der 
Verzögerung nicht genutzt werden kann, jedoch insgesamt höchstens 10 % dieses Preises; 
bei Dauerschuldverhältnissen bezogen auf die Vergütung für die jeweils  betroffenen Leis-
tungen für das volle Kalenderjahr. Ergänzend und vorrangig gilt ein bei Vertragsabschluss 
vereinbarter Prozentsatz der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergütung. 

4. Sachmängel und Aufwendungsersatz 

4.1  Der Anbieter leistet Gewähr für die vertraglich geschuldete Beschaffenheit der Leistungen. 
Für eine nur unerhebliche Abweichung der Leistungen des Anbieters von der vertragsge-
mäßen Beschaffenheit bestehen keine Ansprüche wegen Sachmängeln.  

Ansprüche wegen Mängeln bestehen auch nicht bei übermäßiger oder unsachgemäßer 
Nutzung, natürlichem Verschleiß, Versagen von Komponenten der Systemumgebung, 
nicht reproduzierbaren oder anderweitig durch den Kunden nachweisbaren Software-
fehlern oder bei Schäden, die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach 
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Dies gilt auch bei nachträglicher Veränderung oder 
Instandsetzung durch den Kunden oder Dritte, außer diese erschwert die Analyse und die 
Beseitigung eines Sachmangels nicht.  

Für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche gilt Ziffer 6 ergänzend. 

4.2  Die Verjährungsfrist für Sachmangelansprüche beträgt ein Jahr ab dem gesetzlichen Ver-
jährungsbeginn. Die gesetzlichen Fristen für den Rückgriff nach § 479 BGB bleiben unbe-
rührt. Gleiches gilt, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 
BGB längere Fristen vorschreibt, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Anbieters, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie in den Fällen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Ansprüche aus dem 
Produkthaftungsgesetz.  

 Die Bearbeitung einer Sachmangelanzeige des Kunden durch den Anbieter führt nur zur 
Hemmung der Verjährung, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Ein 
Neubeginn der Verjährung tritt dadurch nicht ein.  
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 Eine Nacherfüllung (Neulieferung oder Nachbesserung) kann ausschließlich auf die Ver-
jährung des die Nacherfüllung auslösenden Mangels Einfluss haben. 

4.3  Der Anbieter kann Vergütung seines Aufwands verlangen, soweit  

 a) er aufgrund einer Meldung tätig wird, ohne dass ein Mangel vorliegt, außer der Kunde 
konnte mit zumutbarem Aufwand nicht erkennen, dass kein Mangel vorlag, oder  

 b) eine gemeldete Störung nicht reproduzierbar oder anderweitig durch den Kunden als 
Mangel nachweisbar ist, oder  

 c) zusätzlicher Aufwand wegen nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der Pflichten des Kun-
den (siehe auch Ziffern 2.2, 2.3 und 5.2) anfällt. 

5. Rechtsmängel 

5.1 Für Verletzungen von Rechten Dritter durch seine Leistung haftet der Anbieter nur, soweit 
die Leistung vertragsgemäß und insbesondere in der vertraglich vereinbarten, sonst in der 
vorgesehenen Einsatzumgebung unverändert eingesetzt wird.  

 Der Anbieter haftet für Verletzungen von Rechten Dritter nur innerhalb der Europäischen 
Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie am Ort der vertragsgemäßen Nut-
zung der Leistung. Ziffer 4.1 Satz 1 gilt entsprechend. 

5.2 Macht ein Dritter gegenüber dem Kunden geltend, dass eine Leistung des Anbieters seine 
Rechte verletzt, benachrichtigt der Kunde unverzüglich den Anbieter. Der Anbieter und 
ggf. dessen Vorlieferanten sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, soweit zulässig die gel-
tend gemachten Ansprüche auf deren Kosten abzuwehren.  

 Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche Dritter anzuerkennen, bevor er dem Anbieter 
angemessen Gelegenheit gegeben hat, die Rechte Dritter auf andere Art und Weise abzu-
wehren..  

5.3 Werden durch eine Leistung des Anbieters Rechte Dritter verletzt, wird der Anbieter nach 
eigener Wahl und auf eigene Kosten  

 a) dem Kunden das Recht zur Nutzung der Leistung verschaffen oder  

 b) die Leistung rechtsverletzungsfrei gestalten oder 

 c) die Leistung unter Erstattung der dafür vom Kunden geleisteten Vergütung (abzüglich 
einer angemessenen Nutzungsentschädigung) zurücknehmen, wenn der Anbieter keine 
andere Abhilfe mit angemessenem Aufwand erzielen kann.  

 Die Interessen des Kunden werden dabei angemessen berücksichtigt. 
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5.4  Ansprüche des Kunden wegen Rechtsmängeln verjähren entsprechend Ziffer 4.2. Für 
Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden gilt Ziffer 6 ergänzend, 
für zusätzlichen Aufwand des Anbieters gilt Ziffer 4.3 entsprechend. 

6. Allgemeine Haftung des Anbieters 

6.1 Der Anbieter haftet dem Kunden stets  

 a) für die von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursachten Schäden,  

 b) nach dem Produkthaftungsgesetz und  

 c) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die der 
Anbieter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben.  

6.2 Der Anbieter haftet bei leichter Fahrlässigkeit nicht, außer soweit er eine wesentliche Ver-
tragspflicht verletzt hat, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertra-
ges überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.  

 Diese Haftung ist bei Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen und vorher-
sehbaren Schaden beschränkt. Dies gilt auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene 
Einsparungen. Die Haftung für sonstige entfernte Folgeschäden ist ausgeschlossen.  

 Für einen einzelnen Schadensfall ist die Haftung auf den Vertragswert begrenzt, bei lau-
fender Vergütung auf die Höhe der Vergütung pro Vertragsjahr, jedoch nicht auf weniger 
als € 50.000. Für die Verjährung gilt Ziffer 4.2 entsprechend. Die Vertragspartner können 
bei Vertragsabschluss eine weitergehende Haftung, üblicherweise gegen eine gesonderte 
Vergütung, schriftlich vereinbaren. Vorrangig ist eine individual vereinbarte Haftungs-
summe. Die Haftung gemäß Ziffer 6.1 bleibt von diesem Absatz unberührt.  

 Ergänzend und vorrangig ist die Haftung des Anbieters wegen leichter Fahrlässigkeit aus 
dem jeweiligen Vertrag und seiner Durchführung auf Schadens- und Aufwendungsersatz - 
unabhängig vom Rechtsgrund - insgesamt begrenzt auf den in diesem Vertrag vereinbar-
ten Prozentsatz der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergütung. Die Haftung gemäß 
Ziffer 6.1 b) bleibt von diesem Absatz unberührt.  

6.3 Aus einer Garantieerklärung haftet der Anbieter nur auf Schadensersatz, wenn dies in der 
Garantie ausdrücklich übernommen wurde. Diese Haftung unterliegt bei leichter Fahrläs-
sigkeit den Beschränkungen gemäß Ziffer 6.2. 

6.4 Bei Verlust von Daten haftet der Anbieter nur für denjenigen Aufwand, der für die Wie-
derherstellung der Daten bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch den Kunden erfor-
derlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit des Anbieters tritt diese Haftung nur ein, wenn der 
Kunde vor der zum Datenverlust führenden Maßnahme eine ordnungsgemäße Datensi-
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cherung gemäß den nach Art der Daten angemessenen Sorgfaltspflichten durchgeführt 
hat. 

6.5 Für Aufwendungsersatzansprüche und sonstige Haftungsansprüche des Kunden gegen 
den Anbieter gelten Ziffern 6.1 bis 6.4 entsprechend. Ziffern 3.3 und 3.4 bleiben unberührt. 

7. Datenschutz 

 Der Kunde wird mit dem Anbieter für einen möglichen Zugriff auf personenbezogene Da-
ten erforderliche Vereinbarungen abschließen und dabei auch die besonderen Vorausset-
zungen für eine Auftragsdatenverarbeitung (§ 11 BDSG) beachten. 

8. Sonstiges 

8.1 Der Kunde wird für die Lieferungen oder Leistungen anzuwendende Import-und Export-
Vorschriften eigenverantwortlich beachten, insbesondere solche der USA. Bei grenzüber-
schreitender Lieferung oder Leistung trägt der Kunde anfallende Zölle, Gebühren und 
sonstige Abgaben. Der Kunde wird gesetzliche oder behördliche Verfahren im Zusammen-
hang mit grenzüberschreitenden Lieferungen oder Leistungen eigenverantwortlich abwi-
ckeln, außer soweit anderes ausdrücklich vereinbart ist. 

8.2 Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

8.3 Der Anbieter erbringt seine Leistungen unter Zugrundelegung seiner Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB). AGB des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn der An-
bieter solchen nicht ausdrücklich widersprochen hat.  

 Die Annahme der Leistungen durch den Kunden gilt als Anerkennung der AGB des Anbie-
ters unter Verzicht auf AGB des Kunden.  

 Andere Bedingungen sind nur verbindlich, wenn der Anbieter sie schriftlich anerkannt hat; 
ergänzend gelten dann die AGB des Anbieters. 

8.4 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sollen nur schriftlich vereinbart werden. 
Soweit Schriftform vereinbart ist (z.B. für Kündigungen, Rücktritt), genügt Textform nicht. 

8.5 Gerichtsstand gegenüber einem Kaufmann, einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz des Anbieters. Der 
Anbieter kann den Kunden auch an dessen Sitz verklagen. 
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1. Vertragsgegenstand 

1.1 Der Anbieter erbringt die Dienstleistung gemäß der im Vertrag und nachfolgend verein-
barten Bedingungen gegen die vertraglich vereinbarte Vergütung. Die Projekt- und Er-
folgsverantwortung trägt der Kunde. Der Anbieter erbringt die Dienstleistung nach den 
Grundsätzen der ordnungsgemäßen Berufsausübung. 

1.2 Der Vertragsgegenstand kann in einer einmaligen, auch in Teilen zu erbringenden Leistung 
bestehen oder auf Dauer angelegt sein. 

2. Durchführung der Dienstleistung 

2.1 Ort der Leistungserbringung ist der Sitz des Anbieters, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

2.2 Der Anbieter erbringt die Leistung durch geeignete Mitarbeiter. Ein Anspruch des Kunden 
auf die Leistungserbringung durch bestimmte Mitarbeiter des Anbieters besteht nicht. 

2.3 Der Anbieter bestimmt die Art und Weise der Leistungserbringung, soweit nichts anderes 
vereinbart ist. 

2.4 Der Kunde ist gegenüber den mit der Leistungserbringung befassten Mitarbeitern des 
Anbieters nicht weisungsbefugt. 

2.5 Sofern der Anbieter die Ergebnisse der Dienstleistung schriftlich darzustellen hat, ist nur 
die schriftliche Darstellung maßgebend. 

3. Mitwirkungspflichten 

3.1 Der Kunde trägt Sorge dafür, dass der von ihm benannte Ansprechpartner dem Anbieter 
die für die Erbringung der Dienstleistung notwendigen Unterlagen, Informationen und Da-
ten vollständig, richtig, rechtzeitig und kostenfrei zur Verfügung stellt, soweit nicht vom 
Anbieter geschuldet. Darüber hinaus sorgt der Kunde für deren Aktualisierung. Der Anbie-
ter darf von der Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Unterlagen, Informationen und Da-
ten ausgehen, außer soweit er erkennt oder erkennen muss, dass diese unvollständig oder 
unrichtig sind. 

3.2 Der Kunde hat dazu die Dienstleistungserbringung durch den Anbieter zu beobachten. 

4. Nutzungsrechte 

4.1  An den Dienstleistungsergebnissen, die der Anbieter im Rahmen des Vertrages erbracht 
und dem Kunden übergeben hat, räumt er dem Kunden das nicht ausschließliche und 
nicht übertragbare Recht ein, diese bei sich für eigene interne Zwecke im Rahmen des ver-
traglich vorausgesetzten Einsatzwecks auf Dauer zu nutzen, soweit nichts anderes verein-
bart ist. 
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4.2  Im Übrigen verbleiben alle Rechte beim Anbieter. 

4.3  Der Anbieter kann dem Kunden eingeräumte Rechte zur Nutzung entziehen, wenn der 
Kunde nicht unerheblich gegen Einsatzbeschränkungen oder sonstige Regelungen zum 
Schutz vor unberechtigter Nutzung verstößt. Der Anbieter hat dem Kunden vorher eine 
Nachfrist zur Abhilfe zu setzen. Im Wiederholungsfalle und bei besonderen Umständen, 
die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Entzug rechtfertigen, 
kann der Anbieter die Rechte auch ohne Fristsetzung entziehen. Der Kunde hat dem An-
bieter die Einstellung der Nutzung nach einem Entzug der Nutzungsrechte schriftlich zu 
bestätigen. Der Anbieter wird dem Kunden die Rechte zur Nutzung wieder einräumen, 
nachdem der Kunde schriftlich dargelegt und versichert hat, dass durch seine Nutzung 
keinerlei Verstöße gegen die Rechte des Anbieters mehr vorliegen sowie vorherige Verstö-
ße und deren Folgen beseitigt sind. 

5. Laufzeit 

5.1 Ist der Vertrag auf unbestimmte Dauer geschlossen, kann er mit einer Frist von 3 Monaten 
zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Erstmals möglich ist diese Kündigung 
zum Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Vertragsabschluss folgt. Eine vereinbarte 
Mindestlaufzeit bleibt von diesem Kündigungsrecht unberührt.  

 Dies gilt jeweils nicht, soweit Abweichendes vereinbart ist. 

5.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

5.3 Kündigungserklärungen sind nur schriftlich wirksam. 

5.4 Ein Rücktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen. 

6. Vergütung 

6.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann der Anbieter die Vergütung frühestens 12 Mo-
nate nach Vertragsschluss erhöhen, wenn die erhöhte Vergütung dem aktuellen Listen-
preis des Anbieters entspricht. Weitere Erhöhungen können frühestens 12 Monate nach 
Wirksamwerden einer vorangegangenen Erhöhung erfolgen. Eine Erhöhung wird 3 Mona-
te nach Ankündigung wirksam. 

 Der Kunde hat ein Kündigungsrecht, wenn sich die Vergütungssätze um mehr als fünf 
Prozent erhöhen. Der Kunde kann innerhalb eines Monats ab Zugang der Ankündigung 
zum Zeitpunkt der Wirksamkeit einer solchen Erhöhung kündigen. 

6.2 Vereinbarte Aufwandsnachweise gelten als genehmigt, soweit der Kunde nicht innerhalb 
von 21 Tagen nach Erhalt detailliert schriftlich widerspricht und der Anbieter im Auf-
wandsnachweis auf die Genehmigungsfiktion hingewiesen hat. 

6.3 Reisekosten und -spesen sowie sonstige Aufwendungen werden nach der Preisliste des 
Anbieters erstattet, soweit nichts anderes vereinbart ist.  



 

 
Vertragsbedingungen des BITKOM für Dienstleistungen 
-DL BITKOM- 

(DL BITKOM, Version 2.0)  Seite 3 

Ausgegeben an: J.I.T.Creatives 
am: 20.11.14 

	

 Reisezeit gilt als Arbeitszeit. 

6.4 Der Anbieter kann Vergütung seines Aufwands verlangen, soweit zusätzlicher Aufwand 
wegen nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der Pflichten des Kunden (siehe auch Ziffer 3) 
anfällt. 

7. Leistungsstörungen 

7.1 Wird die Dienstleistung nicht vertragsgemäß erbracht und hat der Anbieter dies zu vertre-
ten (Leistungsstörung), so ist er verpflichtet, die Dienstleistung ganz oder in Teilen ohne 
Mehrkosten für den Kunden innerhalb angemessener Frist vertragsgemäß zu erbringen, es 
sei denn, dies ist nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich.  

 Diese Pflicht des Anbieters besteht nur, wenn der Kunde die Leistungsstörung schriftlich 
und unverzüglich, spätestens aber bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Kenntnis rügt, 
außer soweit anderes vereinbart ist. 

7.2   Für etwaige darüber hinausgehende Aufwendungs- und Schadensersatzansprüche gilt 
Ziffer 6 der AV BITKOM. 

8. Geltung der AV BITKOM 

 Ergänzend gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen des BITKOM (AV BITKOM). 
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A Vertragsgegenstände 

A 1 Pflegegegenstand 

Der Anbieter erbringt die vereinbarten Pflegeleistungen nur für die jeweils aktuelle Versi-
on der als Pflegegegenstand vereinbarten Standardsoftware („Pflegesoftware“) gegen die 
vereinbarte Vergütung. Wird im Vertrag ausdrücklich Drittsoftware als Pflegesoftware 
vereinbart, gelten dafür die dort beschriebenen Einschränkungen.  

  Der Anbieter erbringt – soweit vereinbart – folgende Pflegeleistungen: 

A 2 Störungsmanagement 

2.1 Vertragliche Leistungen  

 Der Anbieter wird Störungsmeldungen des Kunden entgegennehmen, den vereinbarten 
Störungskategorien zuordnen und anhand dieser Zuordnung die vereinbarten Maßnah-
men zur Analyse und Bereinigung von Störungen durchführen.  

 Das Störungsmanagement umfasst keine Leistungen, die im Zusammenhang mit dem 
Einsatz von Pflegesoftware in nicht freigegebenen Einsatzumgebungen oder mit Verände-
rungen der Pflegesoftware durch den Kunden oder Dritten stehen.   

2.2 Annahme von Störungsmeldungen des Kunden  

 Der Anbieter wird während seiner üblichen Geschäftszeiten ordnungsgemäße Störungs-
meldungen des Kunden entgegennehmen und jeweils mit einer Kennung versehen. Auf 
Anforderung des Kunden bestätigt ihm der Anbieter den Eingang einer Störungsmeldung 
unter Mitteilung der vergebenen Kennung. 

2.3 Zuordnung zu Störungskategorien  

 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Anbieter entgegengenommene Störungs-
meldungen nach erster Sichtung einer der folgenden Kategorien zuordnen:  

a) Schwerwiegende Störung  

Die Störung beruht auf einem Fehler der Pflegesoftware, der die Nutzung der Pflegesoft-
ware unmöglich macht oder nur mit schwerwiegenden Einschränkungen erlaubt. Der 
Kunde kann dieses Problem nicht in zumutbarer Weise umgehen und deswegen unauf-
schiebbare Aufgaben nicht erledigen.  
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b) Sonstige Störung   

 Die Störung beruht auf einem Fehler der Pflegesoftware, der die Nutzung der Pflegesoft-
ware durch den Kunden mehr als nur unwesentlich einschränkt, ohne dass eine schwer-
wiegende Störung vorliegt.  

c) Sonstige Meldung  

 Störungsmeldungen, die nicht in die Kategorien a) und b) fallen, werden den sonstigen 
Meldungen zugeordnet. Sonstige Meldungen werden vom Anbieter nur nach den dafür 
getroffenen Vereinbarungen behandelt. 

2.4 Durchführung von Maßnahmen zur Störungsbeseitigung  

 Bei Meldungen über schwerwiegende Störungen und sonstige Störungen wird der Anbie-
ter unverzüglich anhand der vom Kunden mitgeteilten Umstände entsprechende Maß-
nahmen einleiten, um zunächst die Störungsursache zu lokalisieren.  

 Stellt sich die mitgeteilte Störung nach erster Analyse nicht als Fehler der Pflegesoftware 
dar, teilt der Anbieter dies dem Kunden unverzüglich mit.  

 Sonst wird der Anbieter entsprechende Maßnahmen zur weitergehenden Analyse und zur 
Bereinigung der mitgeteilten Störung veranlassen oder – bei Drittsoftware –  die Stö-
rungsmeldung zusammen mit seinen Analyseergebnissen dem Vertreiber oder Hersteller 
der Pflegesoftware mit der Bitte um Abhilfe übermitteln.  

 Der Anbieter wird dem Kunden ihm vorliegende Maßnahmen zur Umgehung oder Bereini-
gung eines Fehlers der Pflegesoftware, etwa Handlungsanweisungen oder Korrekturen der 
Pflegesoftware, unverzüglich zur Verfügung stellen. Der Kunde wird solche Maßnahmen 
zur Umgehung oder Bereinigung von Störungen unverzüglich übernehmen und dem An-
bieter bei deren Einsatz etwa verbleibende Störungen unverzüglich erneut melden. 

A 3 Überlassung Neuer Versionen 

3.1 Vertragliche Leistungen  

 Der Anbieter überlässt dem Kunden bestimmte neue Stände der Pflegesoftware, um diese 
auf dem aktuellen Stand zu halten und Störungen vorzubeugen. Hierbei handelt es sich 
um Updates der Pflegesoftware mit technischen Modifikationen, Verbesserungen, kleine-
ren funktionalen Erweiterungen sowie Patches mit Korrekturen zur Pflegesoftware oder 
sonstige Umgehungsmaßnahmen für mögliche Störungen. Diese neuen Stände der Pfle-
gesoftware werden zusammen als „Neue Versionen“ bezeichnet.  

 Nicht Gegenstand der Pflegeleistungen ist die Überlassung von Upgrades mit wesentli-
chen funktionalen Erweiterungen oder von neuen Produkten oder Verpflichtungen zur 
Weiterentwicklung der Pflegesoftware, außer etwas anderes ist ausdrücklich vereinbart. 
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3.2 Pflichten und Rechte bei Neuen Versionen  

 Der Anbieter stellt dem Kunden die Neuen Versionen der Software zur Verfügung. Der 
Kunde wird Neue Versionen unverzüglich untersuchen und erkennbare Mängel unverzüg-
lich rügen, wofür § 377 HGB entsprechend gilt. Störungen und Mängel werden gemäß Zif-
fer A 2. behandelt. Es gelten Ziffer 4.1 und 2.3 der AV BITKOM. Soweit der Anbieter dem 
Kunden eine neue Version zur Verfügung gestellt hat, pflegt er auch die Vorversion noch 
für eine angemessene Übergangsfrist, die in der Regel drei Monate nicht überschreitet, 
weiter.  

 Stehen dem Kunden Mangelansprüche zu, hat er zunächst nur das Recht auf Nacherfül-
lung innerhalb einer angemessenen Frist. Die Nacherfüllung beinhaltet nach Wahl des An-
bieters entweder Nachbesserung oder die Lieferung einer Ersatzsoftware. Die Interessen 
des Kunden werden bei der Wahl angemessen berücksichtigt.  

 Bei neuen Versionen von Drittsoftware gelten vorrangig die Gewährleistungsregelungen 
des Überlassungsvertrages zwischen Kunde und Anbieter für diese Drittsoftware, außer es 
ist etwas anderes vereinbart. 

A 4 Ansprechstelle (Hotline) 

4.1  Vertragliche Leistungen  

 Der Anbieter richtet eine Ansprechstelle für den Kunden ein (Hotline). Diese Stelle bearbei-
tet die Anfragen des Kunden im Zusammenhang mit den technischen Einsatzvorausset-
zungen und -bedingungen der Pflegesoftware sowie einzelnen funktionalen Aspekten. Es 
gilt Ziffer A 2.1. 

 Von der Hotline werden keine Leistungen erbracht, die im Zusammenhang mit dem Ein-
satz von Pflegesoftware in nicht freigegebenen Einsatzumgebungen oder mit Verände-
rungen der Pflegesoftware durch den Kunden oder Dritten stehen. 

4.2  Annahme und Bearbeitung von Anfragen  

 Voraussetzung für die Annahme und Bearbeitung von Anfragen ist, dass der Kunde ge-
genüber dem Anbieter fachlich und technisch entsprechend qualifiziertes Personal be-
nennt, das intern beim Kunden mit der Bearbeitung von Anfragen der Anwender der Pfle-
gesoftware beauftragt ist. Der Kunde ist verpflichtet, nur über dieses dem Anbieter be-
nannte Personal Anfragen an die Hotline zu richten und dabei vom Anbieter gestellte For-
mulare zu verwenden. Die Hotline nimmt solche Anfragen per E-Mail, Telefax und Telefon 
während der üblichen Geschäftszeiten des Anbieters entgegen.  

 Die Hotline wird ordnungsgemäße Anfragen im üblichen Geschäftsgang bearbeiten und 
soweit möglich beantworten. Die Hotline kann zur Beantwortung auf dem Kunden vorlie-
gende Dokumentationen und sonstige Ausbildungsmittel für die Pflegesoftware verwei-
sen. Soweit eine Beantwortung durch die Hotline nicht oder nicht zeitnah möglich ist, wird 
der Anbieter – soweit dies ausdrücklich vereinbart ist – die Anfrage zur Bearbeitung wei-
terleiten, insbesondere Anfragen zu nicht von ihm hergestellter Pflegesoftware.  
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 Weitergehende Leistungen der Hotline, etwa andere Ansprechzeiten und -fristen sowie 
Rufbereitschaften oder Einsätze des Anbieters vor Ort beim Kunden sind vorab ausdrück-
lich zu vereinbaren.  

A 5 Zusätzliche Leistungen 

 Über die Ziffern A 2. bis A 4. hinausgehende Leistungen sind nach diesem Vertrag nicht 
geschuldet, bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und sind gesondert zu vergüten. 
Dies kann etwa zusätzlich vereinbarte Einsätze vor Ort beim Kunden, Beratung und Unter-
stützung bei veränderter Software, Klärung von Schnittstellen zu Fremdsystemen, Installa-
tions- sowie Konfigurationsunterstützung betreffen. 

B Allgemeine Regelungen 

Die folgenden Regelungen gelten gleichermaßen für das Störungsmanagement (A 2.), die 
Überlassung Neuer Versionen (A 3.) und die Hotline (A 4.). 

B 1 Laufzeit 

1.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, beginnt der Pflegevertrag mit der Lieferung gemäß 
dem Überlassungsvertrag für die Standardsoftware. 

1.2 Nach Ablauf einer ggf. vereinbarten Mindestlaufzeit kann der Pflegevertrag mit einer Frist 
von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden, erstmals 
aber zum Ablauf des auf den Vertragsabschluss folgenden Kalenderjahres. Darüber hinaus 
kann der Vertrag vom Anbieter und Kunden ohne Einhaltung einer Frist aus wichtigem 
Grund gekündigt werden. 

1.3 Kündigungserklärungen sind nur schriftlich wirksam. 

B 2 Vergütung 

2.1 Pauschalvergütung  

 Der Kunde vergütet die Pflegeleistungen durch eine laufende Pauschale. Die Pflegevergü-
tung ist im Abrechnungszeitraum im Voraus geschuldet und wird vom Anbieter gegen-
über dem Kunden zu Beginn des Abrechnungszeitraums in Rechnung gestellt. Grundsätz-
lich ist Abrechnungszeitraum das Kalenderjahr. Beim Vertragsbeginn innerhalb eines Ab-
rechnungszeitraums wird die Vergütung zeitanteilig geschuldet und mit Vertragsab-
schluss in Rechnung gestellt. 

2.2 Vergütung von Zusatzleistungen  

 Zusätzliche Leistungen, die nicht durch die Pauschalvergütung abgegolten sind, werden 
gemäß Ziffer 1.1 der AV BITKOM vergütet. 
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2.3 Anpassung der Vergütung  

 Der Anbieter behält sich vor, die Vergütung erstmals nach Ablauf von 12 Monaten und 
höchstens einmal im Jahr mit einer Ankündigungsfrist von 3 Monaten gemäß der Entwick-
lung des „Index der Arbeitskosten produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich“ 
zu erhöhen. Der Anbieter kann darüber hinausgehende Kostensteigerungen für Vorleis-
tungen Dritter weitergeben, außer, soweit er diese verursacht hat. Sobald sich die jährliche 
Vergütung um mehr als 5 % erhöht, ist der Kunde berechtigt, mit einer Frist von sechs Wo-
chen nach Zugang des Erhöhungsverlangens den Vertrag außerordentlich zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Erhöhung zu kündigen. Bei einer Reduzierung der entsprechen-
den Kosten kann der Kunde ebenfalls erstmals nach Ablauf von 12 Monaten eine entspre-
chende Herabsetzung der Vergütung verlangen. 

B 3 Nutzungsrecht 

 Die Nutzungsrechte des Kunden an Neuen Versionen und an sonstigen Korrekturen 
der Pflegesoftware entsprechen den Nutzungsrechten an der vorhergehenden Version 
der Pflegesoftware. Hinsichtlich der Nutzungsrechte treten die Rechte an den Neuen 
Versionen und sonstigen Korrekturen nach einer angemessenen Übergangszeit – die 
in der Regel nicht mehr als einen Monat beträgt – an die Stelle der Rechte an den vo-
rangegangenen Versionen und sonstigen Korrekturen. Der Kunde darf ein Vervielfälti-
gungsstück archivieren. 

B 4 Pflichten des Kunden 

4.1 Der Kunde wird den Anbieter unverzüglich über Änderungen der Einsatzumgebung unter-
richten, auch um dem Anbieter die Pflegeleistung zu ermöglichen. Darüber hinaus stellt 
der Kunde sicher, dass die Pflegesoftware nur in einer freigegebenen und durch die Pflege-
software unterstützten Einsatzumgebung eingesetzt wird. Der Anbieter schuldet keine 
Pflege für Software, die nicht in einer solchen Einsatzumgebung eingesetzt wird. 

4.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Kunde alle dem Anbieter übergebenen Un-
terlagen, Informationen und Daten bei sich zusätzlich so verwahren, dass diese bei Be-
schädigung und Verlust von Datenträgern rekonstruiert werden können. 

B 5 Übergabe 

 Soweit im Rahmen dieser Bedingungen Software übergeben wird und nichts anderes ver-
einbart ist, erfolgt dies auf demselben Weg wie bei der Überlassung der Pflegesoftware. 

B 6 Datenschutz 

 Soweit der Anbieter auf personenbezogene Daten zugreifen kann, die auf Systemen des 
Kunden gespeichert sind, wird er ausschließlich als Auftragsdatenverarbeiter tätig (§ 11 
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Abs. 5 BDSG) und diese Daten nur zur Vertragsdurchführung verarbeiten und nutzen. Der 
Anbieter wird Weisungen des Kunden für den Umgang mit diesen Daten beachten. Der 
Kunde trägt etwaige nachteilige Folgen solcher Weisungen für die Vertragsdurchführung. 
Details für den Umgang mit personenbezogenen Daten werden die Vertragspartner so-
weit gemäß § 11 Abs. 2 BDSG oder sonstiger Rechtsnormen notwendig schriftlich verein-
baren.  

B 7. Geltung der AV BITKOM  

 Ergänzend gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen des BITKOM (AV BITKOM). 
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A Vertragsgegenstände 

A 1 Wartungsgegenstand 

Der Anbieter erbringt die nachfolgend vereinbarten Wartungsleistungen nur für die ver-
einbarte Hardware (im Folgenden: Wartungsgegenstand) gegen die vereinbarte Vergü-
tung.  

Die Wartung umfasst keine Leistungen im Zusammenhang mit dem Einsatz des War-
tungsgegenstandes unter vertraglich nicht vorausgesetzten Bedingungen oder Verände-
rungen des Wartungsgegenstandes durch den Kunden oder durch Dritte. Auch nicht um-
fasst sind die Klärung von Schnittstellen zu Fremdsystemen, die Installations- oder Konfi-
gurationsunterstützung. 

 Der Anbieter erbringt folgende Wartungsleistungen: 

A 2 Vorbeugende Wartung 

 Die vorbeugende Wartung dient der Instandhaltung des funktionsfähigen Wartungsge-
genstandes. Sie erfolgt anhand eines vom Anbieter nach Art und Umfang festgelegten Be-
treuungsverfahrens oder, soweit vertraglich vereinbart, nach dem vom Hersteller des War-
tungsgegenstandes vorgesehenen Wartungsverfahren.  

A 3 Störungsmanagement 

3.1 Annahme von Störungsmeldungen des Kunden   

 Der Anbieter wird während seiner üblichen Geschäftszeiten ordnungsgemäße Störungs-
meldungen des Kunden entgegennehmen und jeweils mit einer Kennung versehen. Für 
Störungsmeldungen gilt Ziffer 2.3 AV BITKOM entsprechend. Auf Anforderung des Kunden 
bestätigt ihm der Anbieter den Eingang einer Störungsmeldung unter Mitteilung der ver-
gebenen Kennung. 

3.2 Zuordnung zu Störungskategorien 

 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Anbieter entgegengenommene Störungs-
meldungen (Ziffer 3.1) einer der folgenden Kategorien zuordnen:  

 a) Schwerwiegende Störung  

 Die Störung beruht auf einem Fehler des Wartungsgegenstandes, der seine Nutzung un-
möglich macht oder nur mit schwerwiegenden Einschränkungen erlaubt. Der Kunde kann 
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dieses Problem nicht in zumutbarer Weise umgehen und deswegen unaufschiebbare Auf-
gaben nicht erledigen.  

 b) Sonstige Störung  

 Die Störung beruht auf einem Fehler des Wartungsgegenstandes, der seine Nutzung durch 
den Kunden mehr als nur unwesentlich einschränkt, ohne dass eine schwerwiegende Stö-
rung vorliegt.  

 c) Sonstige Meldung  

 Störungsmeldungen, die nicht in die Kategorien a) und b) fallen, werden den sonstigen 
Meldungen zugeordnet. Diese werden vom Anbieter nur nach den dafür getroffenen Ver-
einbarungen behandelt. 

3.3 Durchführung von Maßnahmen zur Störungsbeseitigung  

 Bei Meldungen über schwerwiegende Störungen und sonstige Störungen wird der Anbie-
ter unverzüglich anhand der vom Kunden mitgeteilten Umstände entsprechende Maß-
nahmen einleiten, um zunächst die Störungsursache zu lokalisieren.  

 Stellt sich die mitgeteilte Störung nach erster Analyse nicht als Fehler des Wartungsge-
genstandes dar, teilt der Anbieter dies dem Kunden unverzüglich mit.  

 Sonst wird der Anbieter entsprechende Maßnahmen zur weitergehenden Analyse und zur 
Beseitigung der mitgeteilten Störung veranlassen. Der Kunde wird ihm dabei mitgeteilte 
Maßnahmen zur Beseitigung von Störungen unverzüglich umsetzen und dem Anbieter 
dann etwa verbleibende Störungen unverzüglich erneut melden. 

A 4 Ansprechstelle (Helpdesk) 

4.1  Einrichtung einer Ansprechstelle 

 Der Anbieter richtet eine Ansprechstelle für den Kunden ein (Helpdesk). Diese Stelle bear-
beitet die Anfragen des Kunden im Zusammenhang mit den technischen Einsatzvoraus-
setzungen und -bedingungen des Wartungsgegenstandes sowie einzelnen funktionalen 
Aspekten. 

4.2  Annahme und Bearbeitung von Anfragen  

 Der Kunde benennt gegenüber dem Anbieter nur das fachlich und technisch entsprechend 
qualifizierte Personal, das intern beim Kunden mit der Bearbeitung von Anfragen der Nut-
zer des Wartungsgegenstandes betraut ist. Nur dieses dem Anbieter benannte Personal 
wird Anfragen an den Helpdesk richten und dabei vom Anbieter gestellte Formulare ver-
wenden. Der Helpdesk nimmt solche Anfragen per E-Mail, Telefax und Telefon während 
der üblichen Geschäftszeiten des Anbieters entgegen.  
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 Der Helpdesk wird ordnungsgemäße Anfragen im üblichen Geschäftsgang bearbeiten und 
soweit möglich beantworten. Der Helpdesk kann zur Beantwortung auf dem Kunden vor-
liegende Dokumentationen und sonstige Ausbildungsmittel für den Wartungsgegenstand 
verweisen. 

A 5 Materialüberlassung und zusätzliche Leistungen 

 Die Überlassung von Verbrauchs-, Verschleiß- oder Ersatzteilen ist nicht Gegenstand der 
Leistungen nach diesem Vertrag. Nimmt der Kunde vom Anbieter Verbrauchs-, Verschleiß- 
oder Ersatzteile entgegen, gelten dafür die VH BITKOM (Vertragsbedingungen für den Ver-
kauf von Hardware). Über die Ziffern A 2. bis A 4. hinausgehende Leistungen sind nach die-
sem Vertrag nicht geschuldet, bedürfen gesonderter Vereinbarung und sind zusätzlich zu 
vergüten. Dies kann etwa zusätzlich vereinbarte Einsätze vor Ort beim Kunden, Beratung 
und Unterstützung bei veränderter Einsatzumgebung, Klärung von Schnittstellen zu 
Fremdsystemen, Installations- sowie Konfigurationsunterstützung betreffen. 

B Allgemeine Regelungen 

B 1 Laufzeit 

1.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, beginnt der Wartungsvertrag mit der Lieferung ge-
mäß dem Kaufvertrag für den Wartungsgegenstand. 

1.2 Nach Ablauf einer ggf. vereinbarten Mindestlaufzeit kann der Wartungsvertrag mit einer 
Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden, erst-
mals aber zum Ablauf des auf den Vertragsabschluss folgenden Kalenderjahres. Darüber 
hinaus kann der Vertrag vom Anbieter und Kunden ohne Einhaltung einer Frist aus wichti-
gem Grund gekündigt werden. 

1.3 Kündigungserklärungen sind nur schriftlich wirksam. 

B 2 Vergütung 

2.1 Pauschalvergütung  

 Der Kunde vergütet die vereinbarten Wartungsleistungen aus A 2., A 3. und A 4. durch eine 
laufende Pauschale. Verbrauchs-, Verschleiß- oder Ersatzteile sind von dieser Pauschalver-
gütung nicht erfasst. Die Wartungsvergütung ist im Abrechnungszeitraum im Voraus ge-
schuldet und wird vom Anbieter gegenüber dem Kunden zu Beginn des Abrechnungszeit-
raums in Rechnung gestellt. Grundsätzlich ist Abrechnungszeitraum das Kalenderjahr. Bei 
Vertragsbeginn innerhalb eines Abrechnungszeitraums wird die Vergütung zeitanteilig 
geschuldet und mit Vertragsabschluss in Rechnung gestellt. 
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2.2 Vergütung von Verbrauchs-, Verschleiß- und Ersatzteilen 

 Verbrauchs-, Verschleiß- oder Ersatzteile, die der Anbieter dem Kunden im Rahmen des 
Betreuungsverfahrens (A 2.) oder mit dessen Zustimmung oder in einem zum Wert des 
Wartungsgegenstandes angemessenen Umfang überlässt, sind gesondert gemäß VH 
BITKOM (Vertragsbedingungen für den Verkauf von Hardware) zu vergüten. 

2.3 Vergütung von Zusatzleistungen  

 Zusätzliche Leistungen, die nicht durch die Pauschalvergütung abgegolten sind, werden 
gemäß Ziffer 1.1 der AV BITKOM vergütet. 

2.4 Anpassung der Vergütung  

 Der Anbieter kann die Vergütung kalenderjährlich an allgemeine Listenpreise anpassen.  

 Der Kunde hat ein Kündigungsrecht, wenn sich die pauschalen Vergütungssätze um mehr 
als 5 % erhöhen. Der Anbieter wird dem Kunden eine solche Erhöhung zwei Monate zuvor 
ankündigen. Der Kunde kann innerhalb eines Monats ab Zugang der Ankündigung gemäß 
B 1.3 zum Zeitpunkt einer solchen Erhöhung kündigen. 

B 3 Nutzungsrecht 

 Die Nutzungsrechte des Kunden an neuen Versionen und sonstigen Korrekturen der 
Software, die im Zusammenhang mit der Hardware ausgeliefert worden ist, entspre-
chen den Nutzungsrechten an der vorhergehenden Version. Hinsichtlich der Nut-
zungsrechte treten die Rechte an den neuen Versionen und sonstigen Korrekturen an 
die Stelle der Rechte an den vorangegangenen Versionen und sonstigen Korrekturen. 

B 4 Pflichten des Kunden 

4.1 Der Kunde wird den Anbieter unverzüglich über Änderungen der Einsatzumgebung unter-
richten. Der Kunde stellt sicher, dass der Wartungsgegenstand nur in einer freigegebenen 
Einsatzumgebung eingesetzt wird. 

4.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Kunde alle dem Anbieter übergebenen Un-
terlagen, Informationen und Daten bei sich zusätzlich so verwahren, dass diese bei Be-
schädigung und Verlust von Datenträgern rekonstruiert werden können. 

B 5 Durchführung 

 Die Durchführung der Wartung steht unter dem Vorbehalt, dass der Anbieter von seinem 
jeweiligen Vorlieferant selbst rechtzeitig und vertragsgemäß beliefert wird.  

 Verwendete Verbrauchs-, Verschleiß- oder Ersatzteile sind entweder neu oder hinsichtlich 
ihrer Verwendbarkeit neuen Teilen gegenüber gleichwertig. 
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B 6 Datenschutz 

 Wenn ein Zugriff des Anbieters auf personenbezogene Daten in Kundensystemen nicht 
ausgeschlossen werden kann, wird der Anbieter ausschließlich als 
Auftragsdatenverarbeiter tätig (§ 11 Abs. 5 BDSG). Er wird diese Daten nur zur Vertrags-
durchführung verarbeiten und nutzen. Der Anbieter wird Weisungen des Kunden für den 
Umgang mit diesen Daten beachten. Der Kunde trägt etwaige nachteilige Folgen solcher 
Weisungen für die Vertragsdurchführung. Details für den Umgang mit personenbezoge-
nen Daten werden die Vertragspartner soweit gemäß § 11 Abs. 2 BDSG oder sonstiger 
Rechtsnormen notwendig schriftlich vereinbaren.  

B 7. Geltung der AV BITKOM  

 Ergänzend gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen des BITKOM (AV BITKOM). 

 


